
Botschaft des Verfassungsrathes des Kantons
Bern an das Berner Volk zu der revidirten
Staatsverfassung des Kantons Bern

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Band (Jahr): - (1884)

PDF erstellt am: 06.08.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



893

Lààtt, à VàWMMi'MW às ààs Lern

an das

kei'NSi' Volk
der

revilUà Âaàt8và8»»Z à lianà Item.

I-iede MÂbàAer/

Lcbon seit vielen dakren ist die Revisiollsbedürk-
tigkeit unserer kantonalen LtaatsVerfassung vom 31.
Reumonat 1846 voll allen Lartoien anerkannt.

einer 2eit entstanden, vo à Ranton Lern
noch der souveräne Ltand eines losen Ltaatenbundss
var, bat sie sick — Dank ihren dor damaligenl^eit
voit vorangescbrittenen demokratischen (krundsàon
— einzig voll allen Verfassungen clor Lckvveizi bis
auk llllsere ?age äusserlich unverändert erkalton. kVir
sagen «äusserlich», denn ill V^ahrbeit var väbrond
ikros 38Mkrigen Lestandes soboll mancher Reik über
sio ergangen.

Lie Bundesverfassungen voll 1848 und 1874 baden
sio vielfach durchlöchert und bezweifelt wurde à
Verkassungsmässigkeit gerade dor 2woi wichtigsten
ulld vom Volke am moistoll geschätzten Leset^e: dos
Lesothos vom 4. Loumonat 1869 betrelkend dio Lin-
kübrung der Volksgesetxgobung ulld dos Lesàos vom
18. danuar 1874 betreànd dio demokratische Lr-
ganisation ullsorer Landeskirchen.

Lazm kam das ill immer weiteren Rreison ulld
immer lebhafter geküklto Ledürkniss einer Reibe ein-
greifender Reformen, deren fortgesetzte Verschiebung
auk eillo ullbestimmte Zukunft vielerorts einer tiok-
gehenden Nissstimmung geruken batte. Laid stellte
sieb dallll aueb beraus, dass alle Larteien die Re-
visioll ullsorer Ltaatsverkassuug verlangten. Lrot^ dos
ablobllelldell Volkselltsckeides vom danuar 1878
gelangte die Revisionskrage bald wieder im Grossen
Ratbe ^u einer oingehonden Besprechung und im
Lommer 1882 erfolgte die Libeblicherklärung des

Rovisionsantrages mit der Bestellung einer Rommis-
sioll. Nitten ill diese Revisionswirren hinein klel plöt^-
lieb, eillor Bombe gleich, das Initiativbegohren der
8000 Ltimmberocbtigten, ill Lolge dessoll mit einer
lVlekrbeit voll ^wei vritttbeilen der Ltimmen am 3.duni
vom Volk die Revision dureb einen Verkassungsratb

Verhanàluugsn àss VeàssungsratliW. — Délibérations às

bescblossell wurde. Ls war aber diese Abstimmung
koill Lieg eiller Bartei, sollderll der Ausdruck eines
längst gekühlten Bedürfnisses der Lesammtkeit des
Volkes.

vie Kevisions-Lordorungen waren aueb keine vouen:
die Vereinfachung der Lebördell, die gründliche kkm-
gsstaltung der Rechtspflege und, soweit der Rund es

nickt au tbun im Stande ist, der ketreibungs- uud
L^potbokargeset^gebung, die Rskorm des Lekulwesens,
die Vusbildung unseres dsmokratiscbsn Freistaates
durck vermehrte Lkoilnakme des Volkes an Leset?-
gebung und Verwaltung und durcb Lrmöglicbuvg einer
tboilweissn Revision der Verfassung, gan? besonders
aber die kategorische Rorderung der deüllitivell Lo-
soitigullg aller Lcbraoken Zwischen altem und neuem
Rautollstbeil, die Lorderuug eiaer starken und lebolls-
kräktigell Kemeilldo, eiller von allen ökouomischen
Scbrallkell bokreitell ^liederlassuug, einer auk billiger
àsgleickuug berubolldon Vrmonullterstütziullg und
der Vukstellung solcher Restimmullgon, durch volcko
die Armuth verhütet und die bürgerliche Rxistell/
auch dem Geringsten möglichst gesickert verde.

Oiesell lkordorungöll, so voit es in seinen Rräkton
lag, gereckt ?u vordon, var die àkgabo dos Vor-
kassuugsratbos. klobor dio Vrago, ob und vio or
dioso ^.ukgabo gelöst bat, stobt ^cdock uickt ibm,
sondern Ruck allein der Rntsckoid !»u. Vllos, vas
er von sieb sagen kann, ist, dass er in guten treuen
das Loste govollt bat und im Llrossen uud (kanten
auch dasjenige beschlossen ?u haben glaubt, vas bei
den in unserem Rantono bestehenden Verhältnissen
und bei den im Vergleich mit andern Rantonen
ausssrgevöknlichon Lckvierigkeiten überhaupt mög-
lieb var.

kVir empkeklen Ruck daker beute den in der
2veiton Berathung des Verkassungsratbes fertig
gestellten Lntvurk der revidirtsn Verfassung xur à-
nabme und kalten uns kür verpflichtet, ?ur leichtern
Oriontirung die hauptsächlichsten Neuerungen nach
Lonstituslltö. 227
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ibren entsebeidendon Besiebtspunkten Kueb darzu-
legen. àk aile Kinzelbeitou einzutreten, würde die
sebrauken übersebreiten, welebe sieb jede au das
Volk geriebtete Botsebakt setzen muss.

1. Kur Reebtkertigung einer Reduktion des Krassen
lîatbes (ein Mitglied nut je 3000 seelon, statt wie
bisber auk je 2000) bedark es wubl weniger Worte.
Oie oberste Landesbobörde iu einem demokratiseben
Kreistaat, wie es der Canton Lern ist, muss zabl-
rsieb genug sein, um allen Levölkerungsklassen ent-
spreebende Vertretung zu sivbern und so die nötluge
Küblung mit dem Volke zu ünden; allein sie dart
ant der andern Leite aueb niebt so zablreiell sein,
dass die Verantwortliebkeit dos Kinzolnen allzusobr
in den Hintergrund gedrängt wird, dass dodor sieb
aut die Vnvvesenbeit und Vbätigkeit dos Vndorn
vorlässt und dass dadureb die Bedeutung und die
Vutorität der Lebörde gegenüber dem Volke go-
sobvväobt wird. Der Kntwurk glaubt in dieser Le-
zieliung so ziomlieb das Liobtige gotrotteu zu baben
(àt. 11), zumal ein Brosser Ratb von oirea 184
Mitgliedern — gleieb zablreieb wie der Verfassung«-
ratb — obigen Anforderungen am Loston entsproollon
wird. Lass zu allen Vorbandlungen und Leselilüsson
des (Grossen Latbes niebt inebr wie bisber die Vn-
wesenbeit von weniger als einem Oritttbeil, sondern
die Mebrbeit der Mitglieder ertordert wird (Vrt. 15),
ist ein in den meisten parlameutariseben Versamm-
langen längst anerkannter Brundsatz.

2. Lin anderer Besiektspunkt war tür uns
massgebend bei der Reduktion der Mitglieder des ke
gierungsratbes (7 statt 9, Vrt. 18). VIs im dabre 1846
der Regierungsratb aus 9 Mitgliedern bestellt wurde,
batte der Kanton Lern ganz andere und weit grössere
und umtassendere Kompetenzen als beute: ikin lag
damals die Kesetzgebung und Verwaltung über das
gesammte Militärwesen, Müuzwesen, Bostwesen, über
die gesammte Zivil- und strafgesetzgebung ob, er war
überbaupt in Wabrbeit, niebt bloss dem seboine naeb,
ein souveräner stand der sekweizeriseken Kidgenossen-
sebakt, und die Zabl der Legierungsmitglieder (9 im
(Gegensatz zu der trübern Zabl von 17) war ober zu
niedrig als zu boeb gegrillten. Wie völlig anders liegt
nun aber gegenwärtig die saeblage: die wiebtigsten
Attribute der Kantone sind an den Lund überge-
gangen, und wenn die Kantone aueb noeb die Kamen
von souveränen ständen tragen, so sind sie es in der
?bat niebt mebr. Wir wollen damit niebt sagen, dass
die Kantone ikre Bedeutung verloren baben, allein
diese Bedeutung bat sieb verändert und wird sieb
immer mebr auk die Verwaltung und die Leitung des
kantonalen Bemeinwesens besebränken.

so sebr war desbalb das Bekükl kür Reduktion
der Mitgliederzabl der Regierung vorberrsebend
geworden, dass sieb von 1878 bis 1882 in Kolge mebr-
täeber ^blebnungen, der Brosse Ratb — trotz der
Verfassung — mit 7 kegierungsrätkon begnügt bat
und dass aueb seitber der Regierungsratb niebt mebr
vollzäblig besetzt ist. Ks bedarf wobl Vngesiebts
soleker Vorgänge die Kotkwendigkeit der Kueb vor-
geseblagenen Reduktion keines weiteren Beweises.

3. Kino dringend verlangte Keueruvg ist dis Re-
organisation der kieabtspilege mit Kinsebluss des Be-
treibuvgswesens. In dieser Riebtung ist zwar dureb

die Vnnabme der neuen Kivilprozessordnungvom Z.duni
1883 ein erster sebritt getban, aber sekon damals
war man sieb bewusst, dass eine gründlicke Rekorm
auf diesem Bebiete nur mittelst durchgreifender ^ende-
rungen in der Organisation und den Kompetenzen
der Berückte erkältliek sei. Der Brundsatz der Münd-
liebkeit und der Bnmittolbarkeit der ganzen Ver-
kandlung vor dem urtbeilenden Beriebte — im Bögen-
satz zu dem bisberigen vorwiegend sebriktlieben Ver-
kakren — wird den Lrozessgavg besebleunigen, die
Kosten verringern und den sebleppenden Instanzen-
zug uvnötbig maeben (àrt. 26). Keben den ordent-
lieben Beriebten werden kür die industriellen Ort-
sebakten Bewerbegeriebte in Vussiebt genommen und
können überall den Zivilgeriebten ^btbeilungen tur
Llandelssaeben eingeordnet werden, bei weleben be-
kanntlieb sebr bäuüg die Rasekbeit der Kntsebeidung
so wiebtig ist wie die Kntsebeidung selbst (àrt. 23).
ver kriedensriekterlieben Kinriektung, die zur stunde
sebr unvollkommen ist, soll besondere Vukmerksam-
keit zugewendet werden (Vrt. 27); bei Verwaltung«-
Streitigkeiten, wie steueranständen u. dgl., soll keine
Regierungsbebörde mebr Kläger und Riebter zugleieb
sein, wie dies gegenwärtig bei streitigkeiten über
ökkentlieke Leistungen regelmässig der Kali ist,
sondern es werden biekür besondere Verwaltungsgeriebte
eingesetzt, deren Mitglieder tkeils aus den Verwaltung«-
bebördeu, tbeils aus den Beriebtsbebörden zu ent-
nebinen sind <Wrt. 28). Den Besebworneogeriebton
verbleiben die Verbreeben und politiseben Vergeben,
konsequent damit sind dann aber solebe Bressdelikte,
welebe niebt einen politiseben, sondern einen privaten
Bbarakter baben, den ordentlieken Beriebten
überwiesen (Vrt. 29). Ks bat etwas stossendes, wenn je-
weilen der gesammte kostspielige Apparat eines Be-
sebwornevgeriebts kür die Verbandlung und Leurtbei-
lung einer rein privaten Kbrbeleidigung, okt einer
einkaeben sebimpk,- stieb- und Veraebtungsrede, die,
wenn sie niebt gedruckt worden wäre, zu einer
unbedeutenden polizeiriebterlieben Vbndung gekübrt bätte,
in Bewegung gesetzt werden musste.

Llod endlieb ist im Kapitel der Reebtspilege aueb
noeb die sebuldbetreibung den Vdvokaten entzogen
)Vrt. 30). Wir kalten dies kür einen Kortsebritt im
Interesse des standes der Advokaten niebt minder
als im Interesse des Volkes. In der Ostsebweiz ist
dieser Brundsatz sebon seit Langem durebgekukrt und
man krage daselbst, ob irgend jemand denselben mit
unserem system der betreibenden Advokaten ver-
tausebeu möebte. Vueb alle bisberigen Kntwürke eines
Bundesgesetzes über das Betreibungs- und Konkurs-
reebt entbalten die Bestimmung der Llebertragung der
sebuldbetreibung an Beamte, womit niebt notbwen-
digerweise die Krriebtung neuer Leamtungen zu ver-
stoben ist. Ks liessen sieb beispielsweise die sebuld-
betreibung und die amtlieben Liquidationen dem näm-
lieben Beamten übertragen, wie denn überbaupt die
Burebkübrung dieser Organisation saebe der Besetz-
gebung sein wird. Die Ilauptsaebe ist der Brundsatz,
dass dem staate die direkte Beberwaebung und Leitung
der Betreibung und die Kontrolirung des spvrtel-
wesens in wirksamer Weise übertragen wird. Hierin
liegt eine wesentliebe Barantie gegen Versebleppung
einerseits und gegen Lleberkorderung andererseits, und
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sie wird daber bei uns à gleieb günstige ^uknakms
bndev, à sie überall à, wo sie bereits bestellt, ge-
funden bat.

4. Kur Vollissvbule sell in Kukunkt neben der
Rrimarsebule aueb üie Kortbildungsebule geboren,
welebe entweder eine allgemeine oder eine berntliebe
ist (Vrt. 59). Dieser Kortbildungssebule verdanken
die im Dnterriebtswesen an der 8pit?e stellenden
Kantone ibre bevorzugte Ltellung, und es ist lür den
Kanton Lern eine Kkrenplliekt, auk diesem Debiote
niebt länger ?urüok?ubleiben. Ks wird damit viebt
absolut eine Vermebrung, sondern vornebmlieb eine
riebtigere Vertbeilung der 8cbul?eit be?weekt und
desbalb die Rekorm des gesammten Volkssebulwesevs
in àssiebt genommen. Im Kernern wird dureb die
Wabl der 8ebulszmode dureb das Volk und die Kin-
räumung geeigneter Mitwirkung der Demeinden an
der Deitung der Volkssebule (àrt. 59) das 8ebul-
wesen dem Volke uäber gebraebt, und emllieb garan-
tirt unser Kntwurk, gleieb der Veikassung von 1846,
die Debrtreibeit und damit die Krivatsebulen. Dier
bielt es )edoeb der Vertässuvgsratb lür notbwevdig,
die Dnterstüt?uvg der mit den ölkeutlieken 8ebulen
konkurrireiiden Krivatsebulen aus 8taats- oder De-
meilldemittklll ausdrüoklieb ?u verbieten. Ks betrifft
dies, wie im Verkassuvgsratb betont worden ist, niebt
sogenannte Daumsebulen, überbaupt nickt svleke ^.n-
stalten, welcbe den ölkentlieben Volks- und Mittel-
sebulen keine Konkurrenz maeben. Wer sieb aber
den Duxus des Kesuekes einer an den Klat? einer ölkent-
lieben Volks- oder Mittelsebule tretenden Krivatsebule
gestatten will, soll diesen Duxus aueb selbst be?aklen
und viebt die ölkentlieben (leider dafür in Vnsprueb
nebmen können. Ks ist dies übrigens sebon gegen-
wärtig Deset?, und die saebbexügliebe Vorsebrikt im
Verkassuvgsentwurk entbält dabsr niebts Keues (L.rt. 58).

5. In !<iroböN8Ä0ben baben lediglieb die bewälirton
Drundsät?e des Kirebengeset/.es vom 18. danuar 1874
im Kntwurke .-Vulnalnue gesunden l/Vrt, 90 und 61).

6. Kinen vviebtigen Koratbungsgegenstand bildeten
im Vertassnngsratbe diejenigen Revbte der 8timmbe-
reobtigtsn, welebe man gewöbnlieb unter dem Ke-
grill der Volksreobte zusammenlagst.

Dass biebei die Dbl/c/adas sogenannte
Referendum, in der nämlieben /Vusdebnung, wie es
bereits geset/.lieb bestellt, unbeanstandet geblieben
ist, verstund sieb von selbst; die einsige Aenderung
des betreffenden Desst/es vom 4. duli 1859 bestellt
darin, dass die in )edem Deset/e in àssiebt genom-
menen Dekrete des Drossen Katbes und Verordnungen
des Kegieruugsratbes sebon vor der Volksabstimmung
über das Doset? bekannt?u maeben sind, damit sieb
die 8tillimbereebtigten leiebter ein Dild des Dan?on
?u maeben vermögen (Wrt. 7). Ks bat )odovb diese
Kekanntmaebung niebt den 8lun, dass man, wenn
siell später die lKotbwondigkeit einer Aenderung er-
neigt, dieselbe nur dureb Volksabstimmung, gleieb
wie die Aenderung eines Desetnes, vornobmen könne.
Vielmebr wird naeb' wie vor der Drosse Katb die
Kompeten? nur Abänderung der bekannt gemaebtsn
Dekrete, sowie der llogierungsratb diejenige nur /Vb-
änderung der bekannt gemaebtsn Verordnungen bs-
kalten, und es darf diese Kompetenz um so unbe-
denkliebor festgsbalten werden, als das Korsä«A8-

reM à niebt nur das llegebren
naeb Krlass, /Vufbobung oder Abänderung eines
Desàos, sondern aueb das Kegebren naeb Krlass,
/Vulbekung oder Abänderung eines às Drosses
àâes unifasst (Wrt. Diegt daber dem Volke ein
solebes Dekret niebt reobt, so kann es auf dem Wege
des Vorseblagsreebts von 19,900 8timmbereolitigton
vom Drossen Katbe dessen Abänderung verlangen.
Kntspriebt derselbe dem gestellten Kegebren, so ist
die 8aebe dureb das neue Dekret erledigt; entspriebt
er aber niebt, so stellt der Kntsebeid beim Volke,
und dann tritt im Kalle der ànabine an die 8teIIe
des frübern Dekrets des Drossen Kalbes ein Doset?.

Das Vorseblagsreebt ist im Kntwurfe so gestaltet,
dass es unmöglieb sein wird, mittelst Künsteleien
den wabren Willen des Volkes ?u trüben. Kin der-
artiges Kegebren kann nämlieb naeb der Wabl der
Initianton entweder in der Korm der einfaeben /Vn-

roguug oder in dor Korm dos ausgearbeiteten Knt-
wurses gestellt werden, im einen wie im andern Kalle
bat siell aber in erster Dinie der Drosse Katb dar-
über auszuspreelien, und nur insofern er dem Ke-
gebren niebt entspriebt, gelangt die Krbebliebkeits-
frage ?ur Volksabstimmung. Dass in allen Källen
der Drosse Katb die Kegutaebtnng des Kegebrens
vor dem Volke ?u übernsbmen bat, liegt in seiner
8tollung als oberster Dandesbebörde und dass ibm
aueb gestattet sein muss, neben seiner Kotsebaft auf
bblebnung des Initiativbegebrens dem Volke einen
abgeänderten Kntwurf ?ur Kntsobeidung vor?ulegen,
versiebt sieb wobl von selbst.

Wir wissen es: es gibt ängstliebe Deute, welvbs
den Missbraueb dieses Keobtes aus der Mitte des
Volkes befürebten. Wir begen diese Kurelit niebt:
19,999 8timmbereebtigte lassen sieb niebt lür unbe-
deutende Dinge ?usammonbringen, und ist die 8aebe,
lür welebe diese 19,999 eintreten, von Kedeutung,
so soll man so viel Vertrauen in den gesunden 8inn
unseres Volkes setzen, dass dasselbe, von seinen
Vertretern aufgeklärt, den riebtigsn Kntsobkid treffen
wird.

but diesem Vertrauen berubt sebliesslieb die gan?e
Demokratie. Diesem Dedanken bat der Verfassung«-
ratb in seiner ersten Keratbung mit einer an Kin-
stimmigkeit gren?enden Mekrbeit und in seiner /.weiten
Keratbung obne irgend weleben Widersprueb dureb
die ^.nnabme dos àt. 6 b.usdruek gegeben.

Kin weiteres ?ur /^nuabme gelangtes demokra-
tisobos Kostulat war die Krmögliebung âsàsiser Kem-
sà à Ker/assâF auk dem Wege dor Desotzgebung
(/trt. 76). Kis)stzt war man, wenn man aueb nur den
unbedeutendsten Artikel der Verfassung ändern wollte,
gonötbigt, den Apparat einer Dotalrevision in 8eene
?u set?en: vorerst die Anfrage an das Volk, ob es
eine Revision wolle? und wenn )a: ob dureb einen
Verlassungsratb oder den Drossen Katb? und waren
diese Kragen beantwortet, so stund die gan?e
Verfassung in Krage. 8o kann und dark es niebt mebr
fortgeben, wenn wir niebt auk vviebtigen Debieten
binter den andern Kantonen /.urüokbleiben wollen.
Ks isf /.war wegen der 8ebwierigksiten, welebe einer
Revision bisber entgegenstunden, mitunter versuebt
worden, der Verfassung Kwang an?utbun, allein ein
solebes 8^stem ist niebt geeignet, die Autorität der
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Verkassung im Volks nu bervabren. Ois Willkür in
der Oesvt^gebuug dark niât an den Rlà der
Verkassung treten, und dies ist nur möglieb, wmun einer
«eitgemässen Revision einzelner Lestimmungsn niât
unübervvindlicbe 8cbranken entgegengestellt wmrden.

Wir Alanden <lies in ^rt. 76, Miller 1, getlian
sm baben, vvonacli jede tbeilvvsise Revision ant dem
Wege der Oesetxgebung stattlindst. Wo niodt xu-
kolge <les Vorseblagsreebts von 16,606 Rtimmberecb-
tigten ein Volksentsebeid bereits erkolgt ist, bedark
es kreilieb /u einer Revision clured clsn (Grossen Ratb
einer Nebrbeit von xcvei Dritttbeilsn clsr stimmenden
Nitglieder, unà sind soclann (lured clisse Nedrdeit
dis revidirten Lestimmungsn in Zweimaliger Ils-
ratbung kestgestellt, so sntscbeiàet àas Volk üder
^nnadins oder Verwertung (àt. 7, Miller 6).

Wenn sekon vom ciemokratiseden Oesicbtxpunkte
aus manedes gegen die iîweidrittel-Nebrbeit gesagt
werden kann, so ist dock niedt xu überseken, class

es sied dabei um die Revision des obersten Oesàes
des Randes bandelt und dass eine Aenderung dieses
Oesetxes aus der Initiative der Rebörde odne erkeb-
liebe Nebrkeit in derselben aueb im Rande keine
àssickt auk Rrkolg baden würde.

Heben der tbeilweisen Revision der Verkassung
kennt der Vrt. 76, Miller 2, aueb die Revision der
Oesammtverkassung und ordnet dieselbe ungekäbr in
gleicber Weise, wie sie in der Verkassung vom 31. Reu-
monat 1846 georduet ist.

7. Oründlicb aukgeräumt bat der Lntwurk mit den

Ke/tra^sm, welebe seit 1846 sîm'seàn a/item «»(7

neuem bestunden: weder in der Resets-
gebung, voeb in Lteuer-, ^rmen- und Risderlassungs-
kragen soll mebr ein Rntersebied swiseken den beiden
Rbeilen kortdauern und die leidige Vbrecbnung xwiscbsn
dem dura und dem übrigen Kanton källt damit kür
die Vergangenkeit und die ^ukunkt dabin, (àrt. 5

der Rebergangsbestimmungen.)
Lcbwierigkeiten bot kiebei vornebmlicb die Armen-

und die damit eng verbundene lilisderlsssungskrage,
weil auk diesem Oebiete die Oesetxgebungeu in den
beiden Kantonstkeilen sieb direkt widerspracken: im
dura burgerliebe ^.rmenpllege mit dem Reckte der
Vusweisung, im alten Rantonstbeil örtlieke Vrwen-
ptlege mit dem Reckte der Lrscbwerung der Rieder-
lassung. Verquickt wurde diese Rrage nocb durcb
das TVeösneinKn^eröes^äen srvs/er t?smsinc7en, der Riu»
wobnergsmeinde und der Lurgergemeiude, von denen
die erstere die Rasten, die letztere an vielen Orten
den grössern Rbeil des krucbtbaren Oemeindever-
mögen« besass. Der Resug erbeblicber Oemeinde-
steuern neben der Vertkeilung des Rurgernutsens
unter die Lurger in ein und derselben Oemeinde
scbuk swei verscbiedsne Klassen von Osmeindebürgern,
scbürte damit die Awietracbt, wo vereintes wirken
allein glücklicke Rrkolge ersielen konnte, und wirkte
läkmend auk die gesamwte Kntwicklung unseres Oe-
meivdelebens.

Die Vorberatbungskommission und der Verkassungs-
ratb sind sieb bewusst, auk diesen keikeln Oebieten
ekrlicb und obns Voreingenommenbeit, vamentlick
obne Rsrücksicbtigung der gewöbnlicken Rartsistand-
punkte, eine Rösung gesucbt su baben, sie küblten
aueb die Dringlicbksit der Rekorm. Die Riederlas-

sung im Kanton Lern ist kür Kantonsbürger keine
kreis, die Vrmenlast ist uoglsicb vertbeilt, das Os-
meindegut sum grossen Rkeil seiner ursprünglicken
Lestimmung entrückt und vielerorts sieben sieb Lurger
und Riuwobnsr keindselig oder dock misstrauiscb gegen-
über.

Dieser Zustand muss aukkörev, wenn nickt die
Oemsivdev, die Orundlage eines jeden demokratiscben
Osmeinwssens, allmälig verkümmern, wenn nickt die
Dürktigen und die /irmen an die Lcbolle gekesselt
und durcb Rück- und Vbscbisbuugen an der kreisn
Niederlassung gebindert bleiben sollen.

Diesem Oekükls sind die verscbiedenen Vorscbläge
entsprungen, von denen einer den andern verdrängte,
bis suletst der Verkassungsratb durcb einen kübnen
Rescbluss die alte Ksmeinde auk demokratiscker Orund-
läge wieder beistellte (Vrt. 38—41), das Oemeinde-
vermögen in erster Rinie den Oemeindebedürknissen
dienstbar macbte, desbalb jede Vertkeilung von
Rutsungen verbot, wo eine Lteusr erboben wird
jVrt. 42), die Riederlassung der Kantonsbürger krsi
erklärte, d. b. jede Rück- und Vbscbiebung wegen
Verarmung untersagte (àrt. 45), die Lnansiellsn Rasten,
soweit der Rebsrscbuss des Krtrags der Rutsungs-
güter (Vrt. 42, letster Lats), sowie der Rrtrag der
^.rmengüter der Oemeinden in Verbindung mit der
Rrivatwobltkätigkeit sur Verptleguug der Vrmsn nickt
kinreicksn, auk die Oesammtkeit der Oemeinden im
Verbältniss ikrer Ltsuerkrakt vertbeilte (Vrt. 46) und
endlicb mit dieser durckgreikendsu Rekorm den letsten
Rest des Rnterscbiedes swiscksn altem und neuem
Kantonstbeil beseitigte.

Ks liess sieb erwarten, dass dieser Rescbluss des
Verkassungsratbes auk Widerstand stossen werde, und
derselbe ist denn auck nickt ausgeblieben. Den inten-
sivsten Widerstand erboben diejenigen Rurgerge-
meillden, welcke bei der ^.usscbeidung des Oemeinde-
Vermögens das grosse Roos erkalten batten; wir vsr-
Übeln iknen dies nickt, allein wir kolken, dass das
Rernervolk in seiner Oesammtkeit diese Krage mit
etwas küklerem Llute betracbten wird, als die xunäckst
Letbeiligten.

Dem Volke stebt es krakt seines Lelbstbestim-
mungsrecbtes xu, das Oemeindewesen in der Ver-
kassnng 2U ordnen und gerade jetxt bei der Revision
der bestsbenden Verkassung anders xu ordnen, als
bisker. — Rieran ist das Rernervolk durcb die às-
sckeiduvg nickt gebindert, es kann in seiner Ver-
kassung die Rurgergemeinden mit den Rinwobnergs-
meinden versckmslxen, die erstern baben kein wokl-
erworbenes Rrivatrecbt auk ikre Rortexistevü. diese
källt vielmebr vollständig dem ölkentlicben Reckte
anKeim. Wird krakt der Verkassung die Rurgerge-
meinde mit der Rinwoknergemeinde xu einer einzigen
Oemeinde vereinigt, so kallen die Vussckeidungen
dabin und alle allgemein burgerlicken â.rmen- und
Rutxungsgüter gsbören der neuen Oemeinde als der
alleinigen Vertreterin der biskerigen Lurger.- und
Rinwoknergemeinde an. Risrdurcb werden keine
woblerworbenen Reckte der einzelnen Lurger verletzt.
Das Rurgergut ist aueb nacb der àsscbeidung Oe-
meindegut geblieben, weil die Rurgergemeinde nickt
aukgebört bat, ölkentlicke Oemeinde xu sein, und dem
einzelnen burgerlicken Rut/viesser kein Rrivatrecbt
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auk das burgerliebe Oemeindegut Zukömmt. Wenn
daker der A.rt. 42 den gegenvärtigen kutzniessern
am burgerlieben kutzuvgsgute bis zu ibrem Vbleben
alljäbrlicb den Wertk ibrer Nutzungen naek den am
I. -lanuar 1885 bestedenden Beglementen zusiebert,
so liegt bierin keine Anerkennung ames privatreebt-
lieben Nutzungsanspruekes, sondern das Bestreben,
den Oebergang vom bisberigen iu das neue System
mögliebst zu erleiebtern.

Anderseits vollte der Verkassungsratk iu seinem
kvtvurke niebt iu vorviegend privatreektliebe Ver-
bältvisse eingreiken. Wo daker burgerliebe Lpezial-
güter besteken, verden sie dureb obige Bestimmungen
niebt berükrt. Lie sollen aueb kernerbin kortbesteben
und überall, aueb cla vo sie besondere Korporationen
bilden, ibrer gegenwärtigen Bestimmung gemäss unter
Ltaatsauksicbt vergaltst verden (Vrt. 44). kben so

venig verden aus dem gleieben Orunde «lie eigent-
lieben Realreckte unä anclere privatreektliebe Nutzung«-
verdältnisse in äen Oemeinden, vie soleke im Ober-
lanà, in «leu kreibergen und andersvo besteben, von
den Vorscbrikten des kntvurkes über das Oemeinde-
vesen bescblagen.

Hinter der burgerlieben Opposition stebt im zweiten
^reken die Opposition gegen die Lpanzielle Bluter-
Stützung der Armenpflege der Oemeindsn dureb den
Ltaat. Die Armenpüege ist nämliek nack à.rt. 46
gemeinsebaktliebe Vukgabe der Brivatvokltbätigkeit,
der Oemeinden und des Ltaates, und zwar bestekt
die Betheiligung des letztern, adgeseben von seinen
besondern Beistungen (àrt. 47), in der Blebernakme
der finanziellen Unterstützung, deren die Oemeinden
naek krscköpkung der Brivatvokltbätigkeit und des
krtrages der iBrmengüter zur Verpflegung der Vrmen
bedürken. Statt daber, vie bisber, in jeder Oemeinde
kür die ^rmeuunterstützung das keblende dureb eine
besondere Oemeindetells und eine Ltaatsarmsnsteuer
zu ersetzen, soll in Aukunkt der àskall einzig dureb
eine kantonale ^.rmensteuer gedeckt verden (iBrt. 46).
ks ist dies das alleinige Nittel, die kreie wieder-
lassung kür unsere ärmere Bevölkerung, velcbe der-
selben am meisten bedark, zur Wabrbeit zu maeben.
8o lange jede Oemeinde Oekabr läukt, dureb den Au-
sebub von ^.rmen ibre besondere àmentelle erböbt
zu seken, so lange ist die Niederlassungskreikeit im
Kanton Lern ein tönendes krz und eine klingende
Lebelle. Ks ist aueb niebt riektig, dass mit einer
gleiekmässigen Vertkeilung des àuskalles der àmen-
last auk alle Oemeinden die Brivatvokltbätigkeit er-
stickt und der Ltaat über Oebübr belastet verde.
Hiergegen soll das in àt. 46 in àssiebt genommene
Oesetz die nötbigen Oarantien aukstellen, und es
verden diese Oarantien vom Volke um so leiebter
zu erkalten sein, als keine Oemeinde ein Interesse
daran baben kann, die kantonale ^.rmensteuer, deren
Organisation und näbere Oestaltung Laeke der Oesetz-
gebuug sein muss, dureb blosse Biebbabereieu anderer
Oemeinden unnötkigerveise erköken zu lassen. Das
Oesetz soll und kann aueb der Brivatvobltkätigkeit,
vie sie beispielsveise in den grössern Ortsebakten
des alten kantonstbeils und im Lt. Immertbal sekon
bestebt, dureb Unterstützung von Trinen- und Vrbeits-
anstalten virksam zur Leite steben und so die Le-
denken beseitigen, velebe Viele nocb erküllen.

Im ^vsebluss an die Vrmenpüege stebt die Ver-
plliebtuug des Ltaates zur Förderung und Unter-
stûtàg soleker Anstalten, velebe geeignet sind, der
Verarmung vorzubeugen. In einer mögliekst erleieb-
terteu, auk das Brinzip der Freizügigkeit gegründeten
krankenversiekerung, velebe der Ltaat kür einzelne
kreise der Bevölkerung obligatoriseb erklären kann
(«Brt. 71), liegt ein vicktiger kaktor zur Verbütung
unversekuldeter ^.rmutb. Ilülkskassen, velebe auk

Oegenseitigkeit beruben, verden dadurek gekördert,
dass die statutengemässsn ^nsprüebe an dieselben
von der Bkändung bekreit sind (ilrt. 71), und endlieb
soll aueb die traurige Stellung, velebe unsere beruiscbe
Oesetzgebung den Oeltstagern obne àseben ikres
Versebuldens anveist, im Wege eiues bekörderlieb
zu erlassenden Oesetzes dureb krleiebterung der
Wbedereinsetzung und der Wiederkerstellung ibrer
bürgerlieken kkrenkäbigkeit gemildert verden (Vrt. 4).

8. Ks erübrigt uns, am Leblusse dieser gedrängten
Barstellung der bauptsäeblieksten Bekormen des Bot-
vurkes, darauk binzuveisen, dass in den Vrt. 62 bis
69 die persönlichen kîsvlite der kärger im veitesten
Ilmkange gevabrt sind und dass der Ltaat dureb die
Vnsrkennullg des Orundsatzes der Lonntagsrube, so-
vie dureb die biekür in àssiebt genominenen scbü-
tZöllden Bestimmungen gegen gesundbeitssebädlieke
Arbeitsüberlastung sieb ganz besonders aueb der in
Ahbängigkeit stellenden kleinen Beute annekmen vill
und damit einem sozialen Bostulat Oenüge leistet,
das, riebtig ausgekükrt, vie uns «lsr Vorgang des
kabrikgesetzes lekrt, kür die arbeitenden Klassen
segensreiek virken kann.

9. Blnd endlieb bat der kntvurk sieb aueb bestrebt,
den volkswirtbsoliaftliollen Anforderungen mögliebst
gereebt zu verden: Bas Oesundbeitsvesen (^rt. 70),
das Versieberungsvesen, neben der bereits erväknten
krankenversiebsrung, namentlieb aueb die Mobiliar-
und Bagelversieberung (àt. 71), die staatliebe Bülke
kür Verbauung und kegulirung der Wildvasser, Bäebs
und klüsse, die Verbesserung der Verkvkrsmittel,
namentlieb kür solebe Bezirke, velebe voek niebt
der IVobltbat der kisenbabn tbeilbaktig sind (Vrt. 72),
die keorganisation des B^potbekar» und kreditvesens,
soveit es dem Staate möglieb ist (Vrt. 73 und 74),
und endlieb aueb das Lteuervesen im Sinne einer
gereckteren und gleiebmässigeren Vertkeilung der
Steuern (àrt. 75).

Diebe MiibÄrAer /

IVir legen kueb kein unkeblbares Werk vor. ks
bat vie alles Nensekliebe seine Idängel und vir ver-
beblen uns dieselben niebt. Den einen vird die
Verkassuog in zu geringem Nasse den demokratiseken
àkorderungkn entsprecken, väkrend kür andere der
getkane Lebritt in dieser Biebtung scbon zu gross
ersebeinen vird. Die einen verden Vnstoss an der
Ordnung des Oemeindevessns, andere vieder an der
finanziellen Betbeiligung des Ltaates an der Vrmen-
pflege nebmen. Wir sind jedoeb der ^nsiekt, es
gebe niebt an, bei einer Abstimmung über den Ver-
kassungsentvurk als Oavzes den Nassstab einer in
alle kinzelllkeiten eintretenden Kritik anzulegen und

Verdsnälullgen des Vsässnngsratlies. — Bèlibàtions äs 1s, Voustitusuts. 228
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oboe weiteres sieb kür à Verwertung ?u evtsebeiden,
wenn einem niebt alles so liegt, vis man os selbst
gewünsekt karts.

vie Ledeutung einer Vssammtabstimmung liegt
darin, den vntscbeid des Volkes über «lie âge su
kennen: ob es im Vrossen und Van^en das IVerk
semer Vertreter genebmige. bis weiss dabei, class

es ikm ^eder^eit krei stekt, vnriektiges oder vnbe-
wäbrtss mittelst cler vartialrevision ?u verbessern
und dass cier Verkassungsentwurk, der ibm vorgelegt
wird, auek im valle cler ànabme, niekt das letzte

IVort in unserer berniseken Verkassungsgesebicbte
sein wird.

Ler>î, den 28. November 1884.

Im àmen des Vertassungsratkes,
Der Drà'«ie>?i:

IVIsrti.

Die Ke/drâre
klenksril.
Kassel.
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